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 Veröffentlicht am 31.03.2003

Norm

ABGB §288

Rechtssatz

Eine Gebietskörperschaft kann Eigentümerin von Liegenschaften sein, die dem Gemeingebrauch gewidmet und

dementsprechend dem ö entlichen Gut bzw Gemeindegut zuzurechnen sind; ihr können aber auch Liegenschaften

gehören, die keiner Beschränkung durch den Gemeingebrauch unterliegen.
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